
Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe

RUNDUMSCHUTZ  
FÜR IHR UNTERNEHMEN.

KRAVAG-Logistic-Police 
Maschinenversicherung (fahrbar)

Leistungsübersicht KRAVAG-Logistic-Police

Fahrbare Maschinen (mit oder ohne eigenen Antrieb)

Leistungsmerkmale

LeistungsUpdate-Garantie

Für zukünftige Bedingungs- und Leistungsverbesserungen

Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten fahrbaren oder transportablen Anlagen, sobald sie betriebsfertig 
sind. Die Maschinen werden den jeweiligen Risikogruppen zugeordnet und dabei einzeln deklariert. Versicherbar sind 
zum Beispiel Baumaschinen, Mobil- und Autokrane bis 30 t Hublast, Hebe- und Fördertechnik, landwirtschaftliche  
Maschinen und Forstmaschinen. Zusatzgeräte und Zubehör sind optional (als eigenständiges Risiko) versicherbar.

Versicherte Gefahren

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von  
versicherten Sachen (Sachschaden) sowie bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruch-
diebstahl, Raub oder Plünderung.

Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Gegen Mehrprämie kann der Versicherungsort 
auf die EU erweitert werden.

Versicherungssumme

Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. Der Versicherungswert muss dem Neuwert der zu versichernden Maschine entsprechen. Neuwert ist  
der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand, zuzüglich der Bezugskosten (zum Beispiel Kosten 
für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

> Gesamtversicherungssumme bis zu 5.000.000 EUR
> Maximale Versicherungssumme je Maschine bis zu 500.000 EUR
>  Ausnahme: land- und forstwirtschaftliche Maschinen, Versicherungssumme je Maschine bis zu 700.000 EUR

Versicherte Kosten auf Erstes Risiko
Basis Premium

Aufräumungs- und Entsorgungskosten 5.000 EUR 25.000 EUR

Dekontaminationskosten für Erdreich 5.000 EUR 25.000 EUR

Bewegungs- und Schutzkosten 5.000 EUR 25.000 EUR

Luftfracht 5.000 EUR 25.000 EUR



Diese Leistungsübersicht dient zu Ihrer allgemeinen Information und kann von Ihrem gewählten Deckungsumfang abweichen. Der für Ihren Vertrag geltende 
Deckungsumfang wird abschließend im Antrag, im Versicherungsschein und in den Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen der KRAVAG-
Logistic-Police festgelegt. Die Leistungsübersicht ist kein Vertragsbestandteil.

Informationen erhalten Sie bei Ihren Vertriebspartnern sowie bei der KRAVAG, Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg

Telefon: 0800 533 1135

Anrufe aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen sind kostenfrei.
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Versicherte Kosten auf Erstes Risiko

Basis Premium

Eichkosten 1.000 EUR 5.000 EUR

Schadensuchkosten 5.000 EUR 10.000 EUR

Baustelleneinrichtung und -sicherung Nein 25.000 EUR*

Datenversicherung 5.000 EUR 25.000 EUR

Zusatzbausteine und produktspezifische Erweiterungen

Neuwertentschädigung Nein
Bis Maschinenalter  

12 Monate

Sofortiger Reparaturbeginn bei Schadenhöhe bis 5.000 EUR 25.000 EUR

Innere Unruhen Nein
100.000 EUR,

maximal 50 % der  
Versicherungssumme

GAP-Deckung Nein Ja

Kreditübernahme im Schadensfall Nein
Maximal 50 EUR  

je Ausfalltag, 
maximal 1.500 EUR

Vorsorgeversicherung
20 % der  

Versicherungssumme, 
maximal 50.000 EUR

20 % der  
Versicherungssumme, 
maximal 250.000 EUR

Einschluss Terrorakte Ja Ja

Anerkennung Ja Ja

Gefahrerhöhung Ja Ja

Betrieb von Verbrennungsmotoren mit Pflanzenöl Ja Ja

Versaufen und Verschlammen Zuschlag 20 % Ja

Miete für Ersatzgeräte Nein

Maximal 250 EUR  
je Ausfalltag,  

maximal 5.000 EUR  
(Zuschlag 150 EUR, 
Selbstbehalt zwei  

Kalendertage)

Vermietete Sachen (nur Volldeckung) Nein Zuschlag 20 %

Unterschlagung (in Verbindung mit vermieteten Sachen) Nein

Ja 
(Selbstbehalt 25 %,  

mindestens der vereinbarte 
Selbstbehalt)

Erweiterung des Geltungsbereiches auf EU Zuschlag 10 % Zuschlag 10 %

Entschädigungsleistung

Im Schadensfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden. Im Teilschadensfall sind die Wiederherstellungs-
kosten zur Erlangung des früheren betriebsfertigen Zustandes abzüglich des Wertes des Altmaterials maßgebend. Im 
Totalschadensfall wird der Zeitwert ersetzt. Eine modifizierte Regelung gibt es, sofern eine GAP-Deckung vorhanden ist. 
Maschinen mit einem Alter von mehr als 8 Jahren sind über das Deckungskonzept nicht versicherbar. Der vertragliche 
Selbstbehalt beträgt je nach Risikogruppe 500 EUR/1.000 EUR/2.500 EUR je Schadensfall. Für Glasschäden fällt ein 
Selbstbehalt in Höhe von 150 EUR an. Bei Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub und Plünderung 
besteht ein Selbstbehalt von 10 %, mindestens in Höhe des vereinbarten Objektselbstbehalts, maximal 20.000 EUR.

* Optional.


